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VGenossen] ,

Allein schon diese wenigen Hinweise auf mögliche gegnerische 
Aktivitäten,verdeutlichen unsere Verantwortung und Auf
gabenstellung.
Wie der Gegner reagiert; wie er versuchen wird, die Fest
legungen über den Status Westberlins zu unterlaufen; was 
er im Sinne der Verletzung bzw. des Mißbrauchs des vier
seitigen Abkommens unternimmt, beabsichtigt oder plant - 

/
all das muß umfassend aufgeklärt, konsequent verfolgt, 
gründlich dokumentiert, entlarvt und entschieden durch
kreuzt werden.

Insgesamt müssen wir natürlich sehen und immer beachten, 
daß viele für das Vorgehen des Gegners charakteristische 
Faktoren - besonders auf Westberlin bezogen - vom Vier

seitigen Abkommen über Westberlin sowie vom Abkommen bzw. 
den Vereinbarungen unserer Regierung mit der Regierung der 
BRD und dem Westberliner Senat nicht direkt berührt werden. 
Das betrifft z. B.
- das Wirken der Geheimdienste und anderer feindlicher 

Zentralen und Organisationen auf den verschiedensten 
Gebieten der Feindtätigkeit sowie

- die Verstärkung der politisch-ideologischen Diversion 
von Westberlin aus.
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